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Wald vcrkauffet, vor grossen Rath, die aber, so zu Stucken-

weiß vcrkaufscn, vor kleinen Rath gestellt werden sollen, dan-

ncthin durch ein klanà bey Straff Leib, Ehr und Guth
vcrbotten worden, daß keiner mehr dann zehcn Fuder seiner

eigen Holtz aussert Lands verführen möge.

^.o. 1K83 In dem Herbst Nanckar ist befohlen, die jungen
Knaben und Töchtcrcn in die Schuhten zu schicken, lehren

Schreiben, lesen, Fragstücklein, Catechismo und Gebcittcr.

Wer liederlichen Lcuthen zu trincken giebt, sol von einem

solchen nicht mehr ziehen mögen, denn Monatlich 5 Schil-
ling; Welcher aber liederlicher Weiß eine Schuld an einem

Wirth macht, soll zwaren mit 5 Schilling zahlen mögen,
aber für ein faulen, heillosen, nichtswertigen Mann gehal-
ten werden.

Die Fremd und hcimschen Spicllcuth, in und ncbcnd den

Wirths Häüseren, sollen gäntzlich abgestrickt u. verbotten seyn,

und so ein Wirth ein Spielmann gestatten wurde, der sott

ohne alle Gnad um den Schilt gestraft werden.

Wer sein »erfüllte Büß nicht entrichtet, der sol in die Ge-

fangcnschafft gelegt, solche zu Wasser und Brod abdienen,

zudem sol einem solchen auch Wein u. Most zu trincken ver-
botten und ab den Kanzeln verlesen werden.

Berichtigung.
Die S. 124 genannte Jgfr. Kricmler war nicht unmittel-

bar, sondern durch ihren Vater Erbinn deö Kaufmanns in
Livorno.

(Die nächste Lieferung den 1K. Herbstmonat.)
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